
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Repowering durch Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16269 Wriezen 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 28. November 2024 

 
 

Die Firma CP Wind Dreiunddreißigste GmbH & Co. KG, Fritschestraße 27/28 in 10585 Berlin, 
beantragt die Genehmigung nach § 16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), 
auf dem Grundstück in der Gemarkung Lüdersdorf, Flur 8, Flurstück 4 eine Windkraftanlage 
(WKA) zu errichten und zu betreiben (Az.: G03923).  
 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen das Ersetzen einer Windkraftanlage (Repowering) 
des Typs Vestas V90 – 2.0 MW mit einer Nabenhöhe von 105 m, einem Rotordurchmesser 
von 90 m und einer Nennleistung von 2,0 MW durch eine Windkraftanlage des Typs Vestas 
V150 – 6.0 MW mit einer Nabenhöhe von 166 m, einem Rotordurchmesser von 150 m, einer 
Anlagenhöhe von 267 m und einer Nennleistung von 6,0 MW. Zur Windkraftanlage gehören 
Fundament, Zuwegung und Kranstellflächen. 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines 
Vorhabens nach Nummer 1.6.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kriterien:  
 
Grundsätzlich wird durch das Vorhaben Fläche in Anspruch genommen, das Vorhaben wird 
aber so ausgeführt, dass die Inanspruchnahme von Fläche, Boden und Pflanzenbestand 
weitestgehend minimiert wird. Für die Bodenversiegelung ist eine Kompensationsmaßnahme 
durch die Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (Anlage einer Streuobstwiese mit 
Heckenrandbepflanzung) geplant. Für die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ist eine 
Ersatzzahlung vorgesehen. Zum Schutz der Fledermäuse ist der Einbau eines Fledermaus-
Abschaltmoduls vorgesehen. 
 
Erhebliche Belästigungen durch Schattenwurfimmissionen werden durch technische 
Maßnahmen (Schattenwurf-Abschaltmodul) vermieden. Die Vorschriften der TA Lärm werden 
durch die hinzutretenden Schallimmissionen der beantragten WKA auch weiterhin 
eingehalten. Verunreinigungen von Boden und Grundwasser sind ebenfalls durch technische 
Vorkehrungen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (geschlossene Systeme, 
ausreichend große Auffangräume) auszuschließen. Risiken durch Eisabwurf, Blitzeinschlag 
mit Brandfolge, Abbruch von Rotorflügeln, Abknicken des Turmes wird durch umfangreiche 
Sicherheits- und Schutzsysteme sowie geprüfte Standsicherheitsnachweise entgegengewirkt. 
 
Insgesamt sind nach überschlägiger Prüfung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens zu erwarten. 
 



 

 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
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